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Ressort(s):  
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Lfd. 
Nr. 

Bezug im Ent-
wurf  
[Art. /§/Begr.] 

Text des Bezugs im Ent-
wurf 

Art der Anmerkung 
[redakt./ allg./ 
rechtl./ in-
haltl./zum Erfül-
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwendung Angeregte Änderung 

1  Art. 18 AtSMV 
Ziffer 1b,  
Änderung des § 1 
Abs. 3 

(3) Diese Verordnung gilt 
nicht für Anlagen zur Spal-
tung von Kernbrennstof-
fen, deren Höchstleistung 
50 Kilowatt thermischer 
Dauerleistung nicht über-
schreitet." 

inhaltlich Die bisherige Ziffer 2b des § 2 AtSMV 
„b) das verbliebene Aktivitätsinventar 
bei offenen radioaktiven Stoffen nicht 
mehr als das 107fache und bei um-
schlossenen radioaktiven Stoffen nicht 
mehr als das 1010 fache der Freigrenzen 
nach Anlage lll Tabelle 1 Spalte 2 der 
Strahlenschutzverordnung beträgt." 
Soll entfallen.  
 
Die bisherige Formulierung basiert auf 
den Festlegungen zu den Störfallpla-
nungswerten und trägt der Tatsache 
Rechnung, dass ab einem gewissen Ak-
tivitätsinventar das radiologische Ge-
fährdungspotential so gering ist, dass 

,,(3) Diese Verordnung gilt 
nicht  
1. für Anlagen zur Spaltung von 
Kernbrennstoffen, deren Höchstleis-
tung 50 Kilowatt thermischer Dauer-
leistung nicht überschreitet. 
2. für Aufbewahrungen nach § 6 des 
Atomgesetzes, für Anlagen in Stillle-
gung nach § 7 Absatz 3 des Atomge-
setzes und für Anlagen nach § 9b 
des Atomgesetzes sowie für Einrich-
tungen mit einer Genehmigung zur 
Lagerung, Bearbeitung oder Verar-
beitung radio-aktiver Stoffe als radi-
oaktive Abfälle, mit dem Ziel, diese 
radioaktiven Abfälle geordnet zu be-
seitigen, nach § 9 des Atomgesetzes 
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eine bedeutende radiologische Gefähr-
dung von Mensch und Umwelt nicht zu 
befürchten ist.  
Dieser Grundsatz, der sich auch in der 
neuen StrlSchV in den § 98 i.V.m. An-
lage 16 wieder findet, sollte auch hier 
berücksichtigt werden. 
 
 

oder § 12 Absatz 1 Nummer 3 des 
Strahlenschutz-gesetzes gelten die 
§§ 6 bis 8, § 9 Absatz 2 und § 12 
Strahlenschutz, sofern 
a) kein Kernbrennstoff in der Anlage 
vorhanden ist und 
b) das verbliebene Aktivitätsinven-
tar bei offenen radioaktiven Stoffen 
nicht mehr als das 107fache und bei 
umschlossenen radioaktiven Stoffen 
nicht mehr als das 
1010fache der Freigrenzen nach An-
lage lll Tabelle 1 Spalte 2 der Strah-
lenschutz beträgt. 
 

2  Art. 18 AtSMV 
Anlage 6 
Vorbemerkungen 
 

 inhaltlich Die Begriffe „Vorkommnis“ und „Ereig-
nis“ werden in der AtSMV nicht defi-
niert und führen durch die „wech-
selnde“ Verwendung zu erheblichen 
Auslegungsmöglichkeiten Als Beispiel 
werden unter Punkt 2.2 „Sonstige si-
cherheitstechnische bedeutsame Ereig-
nisse“ im Kriterium N 2.2.3 „Sonstige 
Vorkommnisse“ genannt. 
 

Klare Definition der verwendeten 
Begriffe notwendig und Harmonisie-
rung mit StrlSchG und StrlSchV-E. 

3  Art. 18 AtSMV 
Ziffer 12 
Anlage 6,  

Kriterium N 1.2.1 
„Freisetzung radioaktive 
Stoffe in die Umgebung, 

inhaltlich Es bringt keinen Sicherheitsgewinn, nur 
extrem viel zusätzliche Bürokratie, 

Kriterium N 1.2.1 
„Freisetzung radioaktive Stoffe mit 
Aktivitäten über den Freigrenzen 
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N 1.2.1 die nicht unter die Krite-
rien  
S 1.2.1 oder E 1.2.1 fällt. 

wenn alle Freisetzungen gemeldet wer-
den müssen. Eine untere Grenze (Baga-
tellschwelle) soll eingeführt und eine 
Harmonisierung mit Anlage 16 StrlSchV 
erreicht werden. 

nach Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 2 
Strahlenschutzverordnung in die 
Umgebung, die nicht unter die Krite-
rien S 1.2.1 oder E 1.2.1 fällt  
 

4  Art. 18 AtSMV 
Ziffer 12 
Anlage 6 
N 2.2.3 

Kriterium N 2.2.3 
„Sonstige Vorkommnisse 
im Zusammenhang mit 
Konditionierung, Handha-
bung, Transport und Lage-
rung radioaktiver Abfälle“ 

inhaltlich Der Begriff „Sonstige Vorkommnisse“ 
ist völlig unbestimmt. Er sollte gestri-
chen oder mindestens klar definiert 
werden. Ansonsten wären alle Abwei-
chungen zu melden. 

Streichen 
 
Hilfsweise: 
Kriterium N 2.2.3 
„Sonstige Vorkommnisse mit erheb-
licher sicherheitstechnischer Bedeu-
tung im Zusammenhang mit Konditi-
onierung, Handhabung, Transport 
und Lagerung radioaktiver Abfälle“ 
 

5  Art. 18 AtSMV 
Ziffer 12 
Anlage 6 
S/N 3.2.1 u 

Kriterium S 3.2.1: 
Einrichtungsinterner 
Brand, einrichtungsinterne 
Explosion, heftige chemi-
sche Re-aktion, Überflu-
tung oder sonstige Einwir-
kung von innen, so dass ein 
Zustand der Einrichtung 
eingetreten ist, der sich ge-
fahrbringend auf die Bevöl-
kerung oder die Umgebung 
auswirkt oder bei dem dies 
zu besorgen ist. 

inhaltlich Chemische Reaktionen in Behandlungs-
anlagen sind nichts Außergewöhnliches 
(z. B. bei Beizvorgängen) und werden 
bereits in den Störfallbetrachtungen vor 
Genehmigungserteilung bewertet und 
das Meldewesen geregelt. Die Kriterien 
sollten sich deshalb nur auf Ereignisse 
beziehen, die zu radiologischen Auswir-
kungen führen könnten.  

Kriterium S 3.2.1: 
Einrichtungsinterner Brand, einrich-
tungsinterne Explosion, heftige che-
mische Reaktion, Überflutung oder 
sonstige Einwirkung von innen, so 
dass ein Zustand der Einrichtung 
eingetreten ist, der sich radiologisch 
gefahrbringend auf die Bevölkerung 
oder die Umgebung auswirkt oder 
bei dem dies zu besorgen ist.  
 
Kriterium N 3.2.1: 
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Kriterium N 3.2.1: 
Einrichtungsinterner 
Brand, einrichtungsinterne 
Explosion, chemische Re-
aktion, Überflutung oder 
sonstige Einwirkung von in-
nen in einem Raum oder 
Bereich der Einrichtung, in 
dem radioaktive Abfälle 
mit einer Aktivität ober-
halb der Werte nach An-
lage 4 Tabelle 1 Spalte 2 
der Strahlenschutzverord-
nung vorhanden sind oder 
in dem sich eine sicher-
heitstechnisch wichtige 
Einrichtung befindet. 

Einrichtungsinterner Brand, einrich-
tungsinterne Explosion, chemische 
Reaktion, Überflutung oder sonstige 
Einwirkung von innen in einem 
Raum oder Bereich der Einrichtung, 
in dem radioaktive Abfälle mit einer 
Aktivität oberhalb der Werte nach 
Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 2 der 
Strahlenschutzverordnung vorhan-
den sind oder in dem sich eine si-
cherheitstechnisch wichtige Einrich-
tung befindet, sofern dadurch eine 
radiologische Belastung der Bevöl-
kerung oder der Umgebung ober-
halb der Grenzwerte der Strahlen-
schutzverordnung nicht ausge-
schlossen werden kann.  

 


	Art. 18 AtSMVZiffer 1b,Änderung des § 1 Abs. 3
	Art. 18 AtSMVAnlage 6Vorbemerkungen
	Art. 18 AtSMVZiffer 12Anlage 6, N 1.2.1
	Art. 18 AtSMVZiffer 12Anlage 6N 2.2.3
	Art. 18 AtSMVZiffer 12Anlage 6S/N 3.2.1 u

